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A. Einleitung

Technischer Fortschritt und sich verändernde gesellschaftliche Überzeugungen
fordern das Urheberrecht immer wieder aufs Neue heraus. Das Urheberrecht wie
auch seine Vorläufer waren seit jeher von der technischen Entwicklung getrie-
ben.1 Dabei ist das Urheberrecht als technisch geprägtes Recht2 in besonderem
Maße von der technischen Entwicklung betroffen. Technische Entwicklungen
und ihre Auswirkungen auf die Nutzungspraxis urheberrechtlich geschützter
Werke lassen sich allerdings kaum vorhersehen. Im Spannungsfeld zwischen der
Dynamik der Technik und der Statik des Rechts3 hinkt das Recht der technischen
Entwicklung naturgemäß hinterher.4

Gleichzeitig hat sich das Urheberrecht bedingt durch technologische Errun-
genschaften und die sich damit ständig erweiternden und verändernden Verwer-
tungsmöglichkeiten wie kaum ein anderes Rechtsgebiet ständig fortentwickelt.5

Schließlich ist das Urheberrecht darauf angewiesen, die Verwertung geistiger
Schöpfung in all ihren Ausprägungen zu erfassen und zu regeln, um nicht ins
Leere zu laufen. Sobald sich aus der technischen Entwicklung neue, bis dahin
gesetzlich nicht geregelte Nutzungsmöglichkeiten geschützter Werke ergeben,
stellt sich daher aufs Neue die Frage, wie diese im Lichte des Urheberrechts zu
beurteilen sind und welche Konsequenzen gegebenenfalls daraus zu ziehen sind.
Dabei rücken grundsätzliche Fragen der Zuordnung geistiger Schöpfung und des
Ergebnisses ihrer Verwertung ins Zentrum der Diskussion. Bringt die technische
Entwicklung neue Möglichkeiten zur Vervielfältigung von Werken durch den
Verbraucher6 mit sich, steht dabei regelmäßig die Schranke der Vervielfältigung
zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch im Mittelpunkt.

Bereits Erfindungen wie der Buchdruck im 15. Jahrhundert sorgten für recht-
lichen Klärungsbedarf.7 Erstmals bestand die Möglichkeit, Werke einfacher und

1 Ohly, Gutachten F zum 70. Deutschen Juristentag, 2014, F 9; Hofmann, ZGE 2016,
482, 484.

2 Hofmann, ZGE 2016, 482, 489.
3 Nicklisch, NJW 1982, 2633; Hofmann, ZGE 2016, 482, 484 m.w.N.
4 Vgl. Stieper, Digital ist besser, S. 729.
5 Becker, Verwertungsgesellschaften, S. 28; ders., digitale Verwertung, S. 45 ff.
6 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Ver-

wendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Mas-
kulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle
Geschlechter.

7 Rehbinder/Peukert, 129 ff.; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 108 ff.



in größerem Umfang als bisher anstelle durch Abschreiben seriell zu vervielfälti-
gen und zu verbreiten. Später sorgte unter anderem die Entwicklung des Magnet-
tonbands, von Video- und Kassettenrecordern, Kopierern und Scannern sowie
digitaler Speichermedien mit zunehmend einfacheren und günstigeren Vervielfäl-
tigungsmöglichkeiten für jedermann für weitere Herausforderungen des Urheber-
rechts, auf die der Gesetzgeber mit entsprechenden Anpassungen des Urheber-
rechtsgesetzes reagiert hat, insbesondere in Form der Einführung und Weiter-
entwicklung der Schranke der Vervielfältigung zum privaten Gebrauch8 und
eines gesetzlichen Vergütungssystems für diese Schrankenregelung. Seit Ende
der 1990er Jahre wird schließlich um eine Anpassung des Urheberrechts an die
durch Digitalisierung und Internet veränderte Werknutzung gerungen.9

Geschützte Werke konnten im digitalen Umfeld nunmehr einfach, ohne quali-
tativen Verlust und unbegrenzt verlustfrei reproduziert werden, während die
Durchsetzung des Internets bisher ungeahnte Möglichkeit Inhalte zu verbreiten.
Das Urheberrecht als ausschließliches Recht sah sich damit einer besonderen
Herausforderung ausgesetzt, die jedoch erst in den Folgejahren ihre ganze Wir-
kungskraft entfalten sollte. Die Möglichkeiten technischer Reproduzierbarkeit
hatte eine neue Qualität erreicht.10 Gleichzeitig hatte durch die unbeschränkte
Verfügbarkeit von Inhalten in Haushalten mit Internetzugang jeder Nutzer einmal
online zur Verfügung gestellte Werke praktisch frei zur Verfügung.11 Durch File-
sharing auf Tauschbörsen und Sharehoster war ein Parallelmarkt entstanden, der
von Seiten der Rechteinhaber nicht mehr kontrollierbar war. Die technische Rea-
lität hatte die geltenden Gesetze scheinbar überholt und ihrer Wirkung beraubt.
Als Folge dieses Marktversagens stand das Urheberrecht als Ausschließlichkeits-
recht unter erheblichem Legitimationsdruck.12 Wie sollten diese Vorgänge ur-
heberrechtlich erfasst und beurteilt werden? Die Schranke der Privatkopie rückte
als Mittel der Wahl in den Mittelpunkt der Diskussion.

Mit den beiden Gesetzen zur Regelung des Urheberrechts in der Informations-
gesellschaft (sog. Erster und Zweiter Korb) in Umsetzung der Richtlinie 2001/
29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (InfoSoc-Richtlinie) haben
der europäische und der deutsche Gesetzgeber auf diese Entwicklung reagiert.
2015 sah die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ein drittes
Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft als über-
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8 Im Folgenden auch „Schranke der Privatkopie“.
9 Becker, ZGE 2016, 239.
10 Baer, Blätter für deutsche und internationale Politik, 2011, S. 90; Wandtke/Osten-

dorff, Urheberrecht, Kap. 1 Rn. 44.
11 Schack, Ausschließlichkeitsrecht, S. 1005.
12 Schack, Ausschließlichkeitsrecht, S. 1005; Fechner, S. 2.



fällig an.13 So wurde beklagt, Digitaltechnik und Internet führten die derzeitigen
Regelungen des Urheberrechts an seine Grenzen.14 Zwar konnten mittels zusätz-
licher gesetzlicher Regelungen und Analogien Lücken geschlossen werden. Den-
noch deckten neue Geschäftsmodelle weitere Lücken auf.15

Im Sinne einer zukunftsfähigen Digitalwirtschaft hatte die Europäische Kom-
mission zum Zwecke der Harmonisierung eine „Strategie für einen digitalen
Binnenmarkt in Europa“16 aufgestellt. Dazu gehöre auch ein „modernes, euro-
päischeres Urheberrecht“, das neben einem funktionsfähigen Markt für urheber-
rechtlich geschützte Werke ein wirksames und ausgewogenes System der Rechts-
durchsetzung zum Ziel hat.17

Zuletzt haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union
die Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digi-
talen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG
erlassen,18 mit dem Ziel einer weiteren Harmonisierung urheberrechtlicher Re-
gelungen und der Schaffung einheitlicher Regeln für die digitale Verwertung ge-
schützter Werke auf europäischer Ebene, deren Vorgaben der deutsche Gesetz-
geber 2021 in UrhG, VGG und UrhDaG umgesetzt hat.

Eine Anpassung der Schranke der Vervielfältigung zum privaten Gebrauch zur
Begegnung aktueller Herausforderungen stand dabei nicht im Fokus. Wie sich
digitale Nutzungsmöglichkeiten im Internet seitdem stetig weiterentwickelt ha-
ben, hat sich allerdings auch die Vervielfältigungsrealität im privaten Bereich
verändert. Nutzer können Werke mittels einer Internetverbindung und einem ein-
fachen Endgerät in Cloudsystemen speichern und jederzeit und von überall aus
darauf zugreifen. Anstelle den Kopiervorgang mittels eigener Geräte durchzu-
führen, bedient sich der Verbraucher nunmehr vermehrt der Infrastrukturen ver-
schiedener Anbieter. Internetverbindung und Cloud-Speicher spielen eine immer
zentralere Rolle. Entsprechend werden Fragen der urheberrechtlichen Einordung
dieser Vorgänge zwischen Ausschließlichkeitsrecht und gesetzlicher Vergütung
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13 Kulturpolitische Forderungen für das Urheberrecht im digitalen Umfeld, S. 1,
https:/ /www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/BKM/2015/2015-03-10-positi
onspapie-urheberrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (letzter Zugriff 10.09.2022).

14 Schulze, NJW 2014, 721; Hofmann, ZGE 2016, 482, 484.
15 Schulze, NJW 2014, 721.
16 Mitteilung der Kommission „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Eu-

ropa“, 06.05.2015, COM(2015) 192 final.
17 Siehe insb. die Mitteilung der Kommission „Schritte zu einem modernen, euro-

päischeren Urheberrecht“, 09.12.2015, COM(2015) 626 final.
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790

&from=EN.


